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Was und wie viel wird gefördert?

• Vollständige Förderung der projektbezogenen 
Kosten

• Förderung des Landes 50 %

• Zuschuss der Pflegekassen 50%
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Was ist Projektförderung?

• Ein umrissenes Vorhaben mit einem nachvollziehbaren Konzept

• Zeitlich begrenzt und an Zuwendungsrichtlinie gebunden

• Ohne Förderung lässt sich das Ziel nicht oder nicht im geplanten Umfang erreichen

• Beispiel: Eine Kommune will über ein Jahr monatliche Austausch-Cafés für ehrenamtliche AZUA-
Einsatzkräfte anbieten. Es stehen jedoch keine eigenen Haushaltsmittel für Raummiete oder 
Moderation bereit.



Antragstellung

• Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (LS)

• Beschreibung des Vorhabens – Inhalte und Zeitrahmen

• Aufstellung der voraussichtlichen Kosten



Wichtige Hinweise

• Auftragsvergabe – Bis 3.000 Euro Direktauftrag möglich

• Bei öffentlichen Projektträgern – Orientierung der Personalkosten am TV-L

• Mindest-Förderbetrag 2.500 Euro

• Für eine ausreichende Bearbeitungszeit Antragseingang

31.07. für Beginn im laufenden Jahr



Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns

Kein Auftrag vor Bewilligung / Genehmigung durch LS
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Einfacher Verwendungsnachweis

• Sachbericht

• Zahlenmäßiger Nachweis

• Entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans

• Kein Einreichen von Belegen notwendig

• Aber für evtl. Rückfragen aufheben



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Zeit für Fragen und Anmerkungen

Alle wichtigen Infos und Kontaktdaten

www.ms.niedersachsen.de/azua

http://www.ms.niedersachsen.de/azua
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